Satzung

des Vereins ,Gesellschaft der Forderer, Freunde und Ehemaligen der Ingenieurausbildung der

Fachhochschule Bielefeld e.V.*

§1

Name und Sitz

Der Verein tragt den Namen ,Gesellschaft der Forderer, Freunde und Ehemaligen der Ingenieurausbildung
der Fachhochschule Bielefeld e.V., abgekirzt GFFE e.V..

Sitz des Vereins ist Bielefeld.
Die Postanschrift lautet: GFFE e.V., Wilh.-Bertelsmannstr. 10, 33602 Bielefeld.

§2

§3

Tel. 0521-106 7257
Fax 0521-106 7160

Zweck

. Der Verein verfolgt ausschlie3lich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne des Abschnittes

»Steuerbeglinstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

. Der Zweck des Vereins ist die ideelle und materielle Forderung der Ingenieurausbildung der

Fachhochschule Bielefeld.

. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Férderung von: ingenieurwissenschaftlichen

Veranstaltungen, ingenieurmafigen Projekt- und Studienarbeiten, durch Zuschiisse zu Anlagen und
Geraten fur Labors, Werkstatten und sonstige Einrichtungen sowie durch Zuschisse zu Veranstal-
tungen, die der Ingenieurausbildung forderlich und der Rickkopplung zu den Erfahrungen der
Ehemaligen in der Berufswelt dienen.

Mittel des Vereins durfen nur fir die satzungsgemaflen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Korperschaft fremd sind, oder durch

unverhaltnismafig hohe Vergiutungen begunstigt werden.

Erwerb der Mitgliedschaft

. Gesellschaften, juristische Personen, o6ffentlich-rechtliche Korperschaften, Vereine und Verbande

kénnen als Forderer, Einzelpersonen kdnnen als Férderer oder Freunde oder ehemalige Angehdrige

der Ingenieurausbildung der Fachhochschule Bielefeld Mitglied des Vereins werden.

. Die Anmeldung als Mitglied erfolgt durch Abgabe einer schriftlichen Beitrittserklarung. Uber die

Aufnahme entscheidet der Vorstand. Will er die Aufnahme ablehnen, so hat er das Aufnahmegesuch
der nachsten Mitgliederversammlung vorzulegen, die dariiber entscheidet. Jedes Mitglied erhalt eine

schriftliche Aufnahmebestatigung.



84 Ehrenmitgliedschaft

Personen, die sich um die Ingenieurausbildung der Fachhochschule verdient gemacht haben, kénnen

durch BeschluRR der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

85 Verlust der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Auflésung, Austritt oder Ausschlul3.

2. Der Austritt ist durch eingeschriebenen Brief dem Vorstand mitzuteilen. Er kann nur zum Ende eines
Geschéftsjahres erklart werden. Das Austrittsschreiben mufl3 bis zum 30. September eines
Geschéftsjahres beim Vorstand eingegangen sein.

3. Der Ausschluf3 eines Mitgliedes erfolgt durch Beschlul3 des Vorstandes, wenn das Mitglied die
Interessen der Gesellschaft schadigt, gegen die Satzung verstdf3t oder trotz dreimaliger Mahnung mit
der Zahlung der Beitrage im Ruckstand bleibt. Der Ausschluf? ist dem Mitglied durch eingeschriebenen
Brief mit Hinweis auf sein Einspruchsrecht unverziglich mitzuteilen.

4. Gegen den Ausschluf3 steht dem Mitglied der Einspruch bei der Mitgliederversammlung zu. Das
Einspruchsschreiben muf3 innerhalb eines Monats nach erfolgtem Ausschlul3 beim Vorstand
eingegangen sein. Fir die Entscheidung ist die Zustimmung von 2/3 der anwesenden Vereinsmitglieder

erforderlich.

86 Beitrage und Geschaftsjahr

1. Die Mindestbeitrage werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Fir Professoren und
Angehorige sowie Ehemalige der Ingenieurausbildung in den ersten Berufsjahren kann ein ermagigter
Beitrag festgesetzt werden.

2. Ehrenmitglieder sind nicht verpflichtet, Beitrége zu entrichten.

3. Die Beitrage sind bis zum 30. September des laufenden Jahres zu zahlen.

4. Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

87 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind 1.) Die Mitgliederversammlung, 2.) Der Vorstand.

8§88 Der Vorstand und seine Aufgaben

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem
geschéftsfuhrenden Vorstandsmitglied.

2. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung fir 3 Jahre gewéhlt und nehmen
ihr Amt bis zum Amtsantritt des Nachfolgers wahr. Wiederwahl ist zuldssig. Bei vorzeitigem
Ausscheiden eines Mitgliedes kann auf Antrag in der nachsten Mitgliederversammlung eine

aulierordentliche Neuwahl furr die restliche Amtszeit erfolgen.



Dem Vorstand obliegt die allgemeine Vereinsleitung, die Verwaltung des Vereinsvermégens und die
Ausfuhrung der Vereinsbeschlusse.

3. Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und das
geschaftsfuhrende Vorstandsmitglied. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt.

4. Der Vorstand gibt sich seine Geschéaftsordnung.

5. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende, beruft die
Vorstandssitzungen und die Mitgliederversammlungen ein und leitet sie. Uber die Vorstandssitzungen
und die Mitgliederversammlungen ist jeweils ein Protokoll aufzunehmen, das vom Vorsitzenden und
dem geschéftsfihrenden Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist.

6. Dem geschéftsfilhrenden Vorstandsmitglied obliegt die Kassen- und Rechnungsfilhrung des Vereins.
Zahlungen darf er nur mit Zustimmung des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden
vornehmen.

Die Prifung der Kassen- und Rechnungsfiihrung obliegt den von der Mitgliederversammlung jahrlich zu

bestellenden Rechnungsprifern.

8§89 Die Mitgliederversammlung

1. Einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Auf3erordentliche
Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert oder
dies von mindestens 1/10 der Mitglieder schriftlich unter Angaben von Griinden verlangt wird.

2. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit einer

Frist von tunlichst 2 Wochen.

§ 10 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung berat und beschliel3t Uber alle Angelegenheiten, die nicht zu den
Geschaften des Vorstandes gehéren, insbesondere tber

1) die Satzung, 2) die Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprifer, 3) die Héhe der Beitrdge und
deren Verwendung, 4) die Rechnungsberichte des geschéftsfihrenden Vorstandsmitglieds und der

Rechnungsprufer, 5) die Entlastung des Vorstandes, 6) die Auflésung.

§ 11 Stimmrecht und BeschluRfahigkeit

1. Jedes Mitglied hat gleiches Stimmrecht.
Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Satzungsénderungen bedirfen der % Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Fur Aufldsung ist die
Zustimmung von 2/3 aller Mitglieder erforderlich. Diese Zustimmung kann auf Beschlul3 schriftlich
eingeholt werden. Ist diese Mitgliederversammlung nicht beschluf3fahig, so ist innerhalb von 4 Wochen
eine zweite Mitgliederversammlung einzuberufen. Ist auch diese nicht beschluf3fahig, so ist innerhalb
von 4 Wochen eine dritte einzuberufen. Diese entscheidet mit ¥ Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
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3. Die Abstimmungen kdnnen offen oder geheim erfolgen.

§ 12 Auflésung des Vereins

1. Die Auflésung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegunstigter Zwecke fallt das nach Begleichung aller
Verbindlichkeiten verbleibende Vermdgen nach Einwilligung des zustdndigen Finanzamtes an die
LStiftung fur die Ingenieurausbildung der Fachbereiche Maschinenbau und Elektrotechnik an der
Fachhochschule Bielefeld* mit der Mal3gabe, es fir gemeinltzige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu
verwenden.

2. Die Liquidation des Vereins in den Féllen des Absatzes 1 wird durch den zuletzt im Amt befindlichen
Vorsitzenden, im Falle dessen Verhinderung durch den Stellvertreter, und das geschéftsfihrende

Vorstandsmitglied durchgefuhrt.

Bielefeld, 07.07.2009

( Satzung der GFFE e.V.)



ANHANG

Mitgliedsbeitrdge ( stand Juni 2002 )

Der vom Vorstand beschlossene und durch die Mitgliederversammlung am 12.06.2002
bestétigte Jahresbeitrag betragt

o fUr Einzelmitglieder 15,00 € ,
« fir Ehemalige in den ersten 5 Jahren nach Abschluf? des Studiums 10,00 £,
o flr Firmen durch Selbsteinschatzung 50,00 EUR bis 500,00 EUR

« flr Organisationen mindestens 500,00 EUR.



Absender: ... Ehemaliger / Abschlul3 :..........

Name (freiwillige Angabe z.B. Studienjahr)

StralRe | Telefon

.................................................. [ e-mail Adresse
PLZ Wohnort

Gesellschaft der Forderer, Freunde und Ehemaligen

der Ingenieurausbildung der Fachhochschule Bielefeld e.V.
GFFE e.V.

Wilhelm-Bertelsmannstr. 10

33602 Bielefeld

Beitrittserklarung

Die unterzeichnete Firma / der / die Unterzeichnete erklart hiermit ihren / seinen / ihren
Beitritt zur GFFE e.V. - Gesellschaft der Forderer, Freunde und Ehemaligen der
Ingenieurausbildung der Fachhochschule Bielefeld e.V.

mit Wirkung vom und ist bereit, bis auf Widerruf einen jahrlichen Beitrag
von
€%
zu leisten.
Ort/Datum Unterschrift

*)  Der vom Vorstand beschlossene Jahresbeitrag betragt fir Einzelmitglieder 15,00€ ,
fur Ehemalige in den ersten finf Jahren nach Abschluf3 des Studiums 10,00 €,
fiir Firmen 50,00 € bis 500,00 € nach Selbsteinschatzung,
fiir Organisationen mindestens 500,00 €.

Die Forderergesellschaft ist als gemeinnitzigen Zwecken dienend anerkannt; Zuwendungen
( Mitgliedsbeitrage und Spenden ) sind demgemal? bei der Einkommensteuer oder Kérperschafts-
steuer abzugsfahig.

GFFE e.V. Telefon  0521-106 7257
Wilh.-Bertelsmannstr. 10 Telefax  0521-106 7160
33602 Bielefeld Konto: Sparkasse Bielefeld (BLZ 480 501 61)

Konto-Nr. 33 126



	Fax 0521-106 7160
	GFFE e.V.
	Beitrittserklärung


